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Stand und kiinftige Entwicklung
der Sozialversicherung '

Die Probleme der Sozialversicherung in gewerkschaftlicher Sicht
sind am letzten Kongress des Gewerkschaftsbundes im Oktober 1966
in Luzern griindlich behandelt worden.

Seither blieben auf dem Gebiete der Sozialversicherung vor allem
die Krankenversicherung sowie die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung in Diskussion, und dies sind denn auch die beiden Gebiete,
die uns auf diesem Kongress wieder im besonderen beschaftigen wer-
den.

Die Krise der Krankenversicherung hat sich in den letzten drei
Jahren weiter verschirft. Die Kostenvermehrung, die durch die Ver-
besserung der gesetzlichen Mindestleistungen, aber auch durch die
Kostenexplosion vor allem in den Krankenanstalten entstanden ist,
vermochte durch die Neuregelung der Bundesbeitrige nicht ausge-
slichen zu werden. Alle Krankenkassen waren gezwungen, massive
Beitragserhohungen durchzufithren, so dass die Primien an die
Krankenversicherung heute eine Hohe erreicht haben, die von wei-
ten Kreisen, vor allem unserer werktitigen Bevolkerung, kaum mehr
setragen werden kann. Der Misserfolg, der bei der letzten Revision
in bezug auf dic Neuregelung des viel umstrittenen Arztrechites zu
verzeichnen war, hat die Konflikte zwischen den Krankenkassen
und den Aerztevereinigungen stark vermehrt und verschirft, was in
vielen Kantonen zu vertragslosen Zustinden gefiihrt hat, die noch
nicht iiberall behoben werden konnten. Die Sachleistungen bei Mut-
terschaft sind innerhalb der Krankenversicherung in der letzten
Revision zwar erheblich verbessert worden; noch immer ist aber
keine Losung gefunden worden fiir die Regelung des Verdienstaus-
falls bei Mutterschaft.

Bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung hat die auf den
1. Januar 1969 in Kraft getretene 7. Revision eine weitere entschei-
dende Verbesserung der Rentenleistungen gebracht. Dabei wurden
die Mindestrenten um 45 Prozent, alle iibrigen Renten um 33 !/3 Pro-
zent erhoht. Die urspriinglichen Renten des Jahres 1948 sind bei den
Minimas genau verfiinffacht worden, wihrend sie bei den Maximas
heute 3,2 mal so hoch sind wie 1948. Beriicksichtigt man auch die
Erginzungsleistungen, so sind die Mindestrenten seit 1948 mehr als
verachtfacht worden.

Sie kennen alle meine Meinung zu dieser wiederholt viel stirkeren
Erhéhung der Minimalrenten gegeniiber den iibrigen Renten. Dem
Jahresbericht iiber die AHV im Jahre 1967 kann entnommen wer-

1 Gekiirzte Fassung des Referates, gehalten am Gewerkschaftskongress vom
16. bis 18. Oktober 1969 in Montreux.
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den, dass von 1000 ausgerichteten Ehepaar-Altersrenten nur deren
47, also 4,7 Prozent, als Minimalrenten ausgerichtet werden. Bei den
einfachen Altersrenten liegen die Zahlen etwas hoher, bei den Man-
nern sind es 17,5 Prozent und bei den Frauen 33,9 Prozent, die als
Minimalrenten zur Ausrichtung gelangen. Daraus ergibt sich mit
aller Deutlichkeit, dass Minimalrenten vor allem an Nicht- und Teil-
erwerbstitige, aber nicht an voll erwerbstatige Arbeitnehmer gehen.
Bei den Alleinstehenden sind die Nicht- und Teilerwerbstitigen
zahlreicher als bei den Verheirateten und bei den Frauen zahlrei-
cher als bei den Minnern. |

Der sozialen Notwendigkeit, die Leistungen an die untersten Ren-
tenbeziiger zu verbessern, hat man im Anschluss an die 6. Revision
mit den Erginzungsleistungen Rechnung zu tragen versucht. Sie sind
wegen ihrem Bedarfscharakter, aber auch wegen der relativ niedri-
gen Einkommensgrenzen von Anfang an stark angefochten gewesen
und bis heute geblieben. Ich bin trotzdem der Auffassung, dass sie
einer noch stirkeren Erhohung der Mindestrenten vorzuziehen
waren, weil mit ihnen die zur Verfiigung stehenden Mittel zielge-
richtet dort eingesetzt wurden, wo es sozial am notwendigsten und
versicherungsmaéssig am ehesten zu verantworten war.

Wer die Erwartung gehegt hitte, dass sich nach der 7. Revision
mit ihren wiederum massiven Rentenerhchungen auf dem Gebiet
der Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung eine gewisse
Beruhigung einstellen werde, wire enttiauscht worden. Schon vor
dem Inkrafttreten des neuen Rechts wurde bereits von der nichsten,
8. Revision, gesprochen. Vor allem hat aber die sogenannte «Volks-
pension», unter der ich lohnabhingige Rentenleistungen verstehe,
die mindestens einen bestimmten Prozentsatz des massgebenden Ein-
kommens decken miissten, vermehrte Anhingerschaft gewonnen.
Der Gewerkschaftsbund hat bei seinen Bemiihungen um die Verbes-
serung der Rentenversicherungen diesen Zustand immer als Ziel im
Auge gehabt. Die Frage ist lediglich, innert welchen Fristen ein sol-
ches Ziel in der Referendumsdemokratie und angesichts der notwen-
digen Pramienbelastung erreicht werden kann, und ob das Zicl
allein mit Rentenleistungen der staatlichen AHV erreicht werden
konne oder miisse, oder ob nicht wie bisher dieser ein gewisser Basis-
charakter erhalten bleiben miisse, deren Leistungen durch solche
der sogenannten zweiten Siule, also der betrieblichen und berufsver-
bandlichen Zusatzversicherungen, erginzt werden miissen, bis das
Ziel einer bestimmten lohnbezogenen Leistung fiir alle erreicht ist.

Im Juni 1968 hat der Kongress der Sozialdemokratischen Partei in
Basel grundsiitzlich die Lancierung einer Verfassungsinitiative zur
Neugestaltung der Sozialversicherung beschlossen. Bestand also auf
dem Basler Parteitag noch weitgehend die Vorstellung einer einzi-
gen, das ganze Gebiet der Sozialversicherung beschlagenden Verfas-
sungsinitiative, so entschloss sich die Parteileitung in der Folge vor
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allem wegen der notwendigen Einheit der Materie zu zwei getrenn-
ten Initiativen: zur Krankenversicherung einerseits und zur Alters-
und Hinterlassenenversicherung anderseits.

Initiative fiir eine soziale Krankenversicherung

Der Gewerkschaftsbund hat seine Vorstellungen in bezug auf eine
Neuordnung der Krankenversicherung zuletzt in seiner Stellung-
nahme zur grossen Umfrage des Bundesamtes fiir Sozialversicherung
niedergelegt. Sie unterschieden sich nur in Einzelheiten von der
Stellungnahme der Partei. Vor allem sind beide Organisationen fiir
ein beschrinktes Obligatorium der Krankenversicherung eingetre-
ten, was auch die Einigung auf einen Initiativtext erleichtert hat.

Der Initiativtext propagiert (vor allem aus taktischen Ueberlegun-
gen) die Einrichtung der sozialen Krankenversicherung unter Be-
riicksichtigung der bestehenden Krankenkassen, also die Beibehal-
tung der gegenwirtig geltenden Regelung.

In bezug auf den Geltungsbereich propagiert die Initiative das
umfassende Obligatorium fir die Krankenpflegeversicherung und
ein beschrinktes Obligatorium fiir den Erwerbsersatz im Krank-
heitsfalle bei langdauernden Krankheiten und ihnen gleichzustellen-
den, nicht bei der Suva versicherten Unfillen sowie bei Spitalaufent-
halt und im Falle der Mutterschaft. In allen diesen Fillen soll die
Versicherung die gesamten Kosten iibernehmen, also ohne Auferle-
sung eines Selbstbehalts oder einer Franchise.

Ein sehr schwerer Entscheid war in bezug auf das Ausmass der Er-
werbsersatzleistung zu fillen. Ohne Zweifel wire eine Losung
wiinschbar, die wie bei der Suva auf eine Deckung von 80 Prozent
des entgangenen Verdienstes bis zu einem bestimmten Maximalver-
dienst gegangen wire. Aber auch hier haben Ueberlegungen in be-
zug auf die Verwirklichungsméglichkeit den Ausschlag gegeben. So
<oll nach dem Initiativtext ein Krankengeld ausgerichtet werden,
das mindestens den Taggeldern der Invalidenversicherung ent-
spricht. Diese Ordnung bevorzugt die Versicherten mit Familienla-
sten, wihrend die alleinstehenden Versicherten weniger grossziigig
entschidigt werden als bei einer der Suva entsprechenden Regelung®.

Eine vollstindige Neuordnung soll die Finanzierung der Kranken-
versicherung erfahren. Einmal sollen die Pramien fiir Erwerbstitige
in Prozenten des Erwerbseinkommen festgelegt werden. Das raumt
mit der fast unertriglich schwer gewordenen Primienbelastung der
Familien auf und wird eine Umstellung von der Individualversiche-
rung zur Familienversicherung notwendig machen. Schliesslich wird
es aber auch die Erhebung der Primien an der Quelle, dhnlich wie

2 Der Parteitag vom 2. November 1969 in Bern hat sich fiir eine Regelung des
Erwerbsausfalles gemiss der Suva-Losung entschieden.
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bei der AHV, IV und EO erméglichen. Ebenso «revolutionidr» ist dic
Forderung der Initiative nach einem Arbeitgeberbeitrag fiir die
Arbeitnehmer, der sich auf die Hilfte der notwendigen Pramie be-
laufen soll.

Initiative zur AHV/IV

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die zwei Entwiirfe, die
in der Partei zur Diskussion standen, materiell weit iiber den Auf-
trag des Parteitages hinausgegangen wiren. Mit diesen Texten wur-
den in unterschiedlichem Ausmasse Regelungen vorgeschlagen, die
nicht nur eine 60prozentige Deckung des massgeblichen Einkom-
mens, sondern eine weit dariiber hinausgehende, zum Teil tiber den
massgeblichen Verdienst hinausgehende Deckung ergeben hitten.
Einer solchen Regelung hiitte der Gewerkschaftsbund aus materiel-
len und prinzipiellen Griinden niemals zustimmen kdnnen, weil sie
eine unverantwortliche Bevorzugung der Nicht- und Teilerwerbs-
titigen gegeniiber den Arbeitnehmern und eine entsprechende Bela-
stung der letzteren ergeben hitte.

Dariiber hinaus wire aber durch die urspriinglichen Initiativtexte
auch die sogenannte zweite Siule der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, an der der Gewerkschaftsbund aus bekann-
ten Griinden festhilt, weitgehend liquidiert worden.

Der vorliegende Initiativtext, der auf den der Partei unterbreite-
ten Gegenvorschlag des Gewerkschaftsbundes zuriickgeht, sieht nun
cine umfassend obligatorische Grundversicherung vor, deren Lei-
stungen so anzusetzen sind, dass die Vollrenten mindestens einen
durch Gesetz festzulegenden Existenzbedarf decken, der kaufkraft-
massig sicherzustellen ist.

Dazu propagiert die Initiative fiir Arbeitnehmer eine Zusatzversi-
cherung der zweiten Siule, die soweit gehen muss, dass die Leistun-
cen der Grund- und der Zusatzversicherung zusammen eine minde-
stens 60prozentige Deckung des massgeblichen Erwerbseinkommens
ergeben. Diese Deckung soll bis zum Zweieinhalbfachen des durch-
schnittlichen allgemeinen Erwerbseinkommen gehen.

Die Zusatzversicherung kann dabei durch bereits bestehende und
neu zu schaffende Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Sidule getragen
werden, indem solche Einrichtungen, wenn sie die notwendige Lei-
stungshohe ausweisen, die volle Freiziigigkeit und die Erhaltung der
Kaufkraft ihrer Renten gewihrleisten, als Einrichtungen der zwei-
ten Siule anerkannt werden. Fiir Arbeitnehmer, die nicht einer sol-
chen Einrichtung angehoren oder deren Zusatzversicherung den ge-
stellten Anforderungen nicht entspricht, soll eine eidgendssische Zu-
satzversicherung geschaffen werden. Diese hitte also den Charakter
ciner Liickenbiisserkasse. Durch Betriebe und Berufsverbinde miiss-
ten neue Vorsorgeeinrichtungen geschaffen und die bestehenden
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ausgebaut werden, bis moglichst die Gesamtheit der Arbeitnehmer
durch freie Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Siule in geniigendem
Ausmasse erfasst wiirden.

Ziel der Regelung ist also die Erhaltung und der weitere Ausbau
der zweiten Saule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind allerdings Vor-
aussetzungen zu schaffen, die dafiir garantieren, dass die Spiesse
aller Einrichtungen der zweiten Siule gleich lang sind. Das bezieht
sich auch auf die Finanzierungssysteme. Es ginge nicht an, dass die
betrieblichen und berufsverbandlichen Vorsorgeeinrichtungen
durch die eidgenossische Zusatzversicherung in einer Weise konkur-
renziert wiirden, die eine weitere Entwicklung dieser Einrichtungen
verunméglichen und deren Bestand gefihrden wiirde.

In bezug auf die Finanzierung der Grundversicherung hilt sich
der Initiativtext einerseits an die bestehende Verfassungsvorschrift,
nach der die finanziellen Leistungen des Bundes und der Kantone
<ich zusammen auf nicht mehr als die Hilfte des Gesamtaufwandes
der Versicherung belaufen diirfen. Auf der andern Seite will der In-
itiativtext aber auch der seit der Schaffung der AHYV stindigen Ent-
wertung des Beitrages der offentlichen Hand entgegensteuern, in-
dem er der oberen Leistungsgrenze eine untere entgegensetzt: die
Leistungen des Bundes und der Kantone sollen nicht weniger als
einen Drittel der notwendigen Kosten betragen diirfen.

Wichtig ist auch die angestrebte Neuregelung des Arbeitgeberbei-
trages. Dieser belduft sich bekanntlich heute auf die Hilfte der Ge-
samtprimie, wihrend in Zukunft sowohl bei der Grundversicherung
wie auch bei der Zusatzversicherung der notwendige Gesamtbeitrag
nur noch zu einem Drittel vom versicherten Arbeitnehmer, zu zwel
Dritteln aber vom Arbeitgeber als Arbeitgeberbeitrag erbracht wer-
den soll.

Wie bisher soll der Beitrag des Bundes an die Grundversicherung
aus Spezialsteuern auf Tabak und gebrannten Wassern aufgebracht
werden; die gesamten Einnahmen aus diesen Spezialsteuern sollen
der Beitragsleistung des Bundes dienen; an der bestehenden Rege-
lung soll also nichts geindert werden.

Insgesamt darf ich feststellen, dass der vorliegende Initiativtext
den Vorstellungen des Gewerkschaftshundes von der kiinftigen Ent-
wicklung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
nicht widerspricht.

Das Bundeskomitee hat sich dafiir entschieden, die beiden Initiati-
ven nicht zusammen mit der Partei zu lancieren, sondern die Lancie-
rung der Partei zu iiberlassen und sich nur iiber deren Unterstut-
zung oder Nichtunterstutzung schliissig zu werden. Angesichts des
vorliegenden Textes diirfen wir feststellen, dass einer Unterstutzung
durch den Gewerkschaftsbund nichts entgegensteht, wenn dieser
Text nicht noch, in letzter Instanz z. B., durch den am 2. November
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nichsthin stattfindenden Parteitag wesentlich verindert und nach
unserer Meinung verschlechtert wird.

Als eine solche Verschlechterung wiirden wir u. a. die Annahme
der Antrige der Ziircher Partei werten, die mit der minimalen einfa-
chen Altersrente auf 7200 Franken (600 Fr. pro Monat) gehen
mochte. Mit einem solchen Minimalansatz wiirden ganz ohne Zwei-
fel die Leistungen an Nicht- und Teilerwerbstitige in keinem Ver-
hiltnis mehr zu ihren Primienleistungen stehen, und das Solidari-
titsprinzip wiirde zum Nachteil der Arbeitnehmer in einem nur
noch schwer ertriglichen Ausmass iiberlastet. Wir anerkennen ohne
weiteres, dass in der Sozialversicherung das Versicherungsprinzip
nicht rein zur Anwendung zu kommen braucht und dass Solidari-
titsleistungen in einem verniinftigen Ausmass erbracht werden kon-
nen. Aber auch in der Sozialversicherung muss die Solidaritit cine
Grenze haben, und diese Grenze liegt ganz ohne Zweifel dort, wo
schon mittlere und untere Verdienstkategorien der Arbeitnehmer zu
Solidarititsleistungen an Nicht- und Teilerwerbstitige herangezogen
wiirden, deren Primienleistungen ganz offensichtlich nicht mehr
mit ihrer Einkommenslage im Einklang stehen.

Zusammenfassend mochte ich namens des Bundeskomitees dem
Kongress beantragen, der Sozialdemokratischen Partei die Unter-
stiitzung der beiden Initiativen zur Krankenversicherung und zur
AHV/IV gemiss den vorliegenden Texten in Aussicht zu stellen.
Wiirden diese Texte durch den Parteitag in wesentlichen Ausmasse
verandert, so hitte nach dem Beschlusse des Bundeskomitees dieses
oder der Gewerkschaftsausschuss sich mit der daraus sich ergeben-
den Lage zu befassen. Giacomo Bernasconi, Bern

Entschliessung

Die technische und gesellschaftliche Dynamik stellt die Gewerkschaften vor
immer neue Probleme. Getreu ihrem Auftrag verlangen sie Lésungen, bei denen
der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie fordern nicht nur den gerechten Anteil
der Arbeitnehmer am Wirtschaftsertrag, sondern auch vertiefte Mitsprache- und
Mitbestimmungsrechte.

Die den Gewerkschaften gestellten Aufgaben erfordern geschulte gewerk-
schaftliche Kader. Das berufliche Wissen und Konnen muss durch eine intensive,
wirklichkeitsnahe und gezielte Schulung erginzt werden. Der Kongress des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes fordert deshalb die Gewihrung eines
bezahlten Bildungsurlaubes zum Besuche von gewerkschaftlichen, allgemein-
bildenden und beruflichen Schulungskursen. Dariiber hinaus fordert der Kon-
gress eine fortschrittliche Bildungspolitik, die eine zweckmissige Koordination
und Demokratisierung sowie ein sinnvolles Zusammenspiel des gesamten Bil-
dungssystems gewihrleistet.

Der gegenwirtige Stand der sozialen Sicherheit ist den heutigen Verhiltnissen
nicht angemessen. Es ist eine unabweisbare Aufgabe unserer Volksgemeinschaft,
allen Alten, Witwen und Waisen, Kranken und Invaliden e¢in von materieller

323



	Stand und künftige Entwicklung der Sozialversicherung

